
Anlage 2 

 

 

 
 

 

 

 

Preisblatt 

 

Rahmenvereinbarung  
Lieferung polymerer Flockmittel für die Faulschlammentwässerung 

ZKA Chemnitz 
 

eins/24/L03 
 

 
 

 
  

 
EU-Bekanntmachung (Referenz-Nr.): 
eins/24/L03 

Auftraggeber: 
 
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 
Johannisstraße 1 
09111 Chemnitz 



   

 

  Seite 2 von 2 

Rahmenvereinbarung 
Lieferung polymere Flockmittel  

eins/24/L03 
Stand: November 2024 

Preisblatt polymeres Flockmittel (pFM) 
 
Die Preisermittlung basiert auf der Auswertung der Leistungsfahrten aller Bieter und wird nach dem 
folgenden Schema erfolgen. Den Zuschlag erhält der Bieter mit den niedrigsten Gesamtkosten in 
EUR/tTS. 
 
Die Angabe der Preise erfolgt als Netto-Werte. Im Auftragsfall wird die zum Zeitpunkt gültige Mehr-
wertsteuer hinzugerechnet. 
 

Spalte 1 2 3 4 5 

Produktbe-
zeichnung 

pFM 
Verbrauch  

in kg/tTS 

Preis pFM 
in EUR/kg 

Kosten pFM 
in EUR/tTS 

Kosten  
Entsorgung 
in EUR/tTS 

Gesamtkosten in 
EUR/tTS 

      

 
Die "Gesamtkosten" (Spalte 5) ergeben sich aus der Summe "Kosten pFM in EUR/tTS" (Spalte 3) 
und "Kosten Entsorgung in EUR/tTS" (Spalte 4). 
 
Die "Kosten Entsorgung in EUR/tTS" (Spalte 4) werden durch den Auftraggeber berechnet und 
dem Bieter im Zuge der Angebotsphase (Phase 2) mitgeteilt. 
 
 
Der Jahresgesamtwert ergibt sich aus den Gesamtkosten in EUR/tTS multipliziert mit der geschätz-
ten Jahresgesamtmenge 50.000 kg (Jahresbedarf). Die Summe ist in den Angebotsvordruck (An-
lage 1) zu übernehmen. 
 

Jahresgesamtwert EUR 

Wertungssumme  

 
 
In den Preisen sind die Kosten für Lieferungen und darauf bezogene Leistungen des Bieters (z. B. 
Kosten von Prüfungen und Abnahmen, Verpackungen und Transport, Transportversicherungen, 
Zoll- und Grenzabfertigungsgebühren) an die benannte Lieferadresse bereits enthalten. 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________ 

Ort,  Datum      Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift1 

Hinweis: Wird das Preisblatt an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abge-

geben. 

                                                 

 
1   Eine rechtsverbindliche Unterschrift liegt dann vor, wenn die zur Vertretung berechtigten Inhaber oder Organe von 
Gesellschaften (z. B. Geschäftsführer, Vorstand) oder entsprechend bevollmächtigte Vertreter den Teilnahmeantrag und 
sämtliche Erklärungen in vertretungsberechtigter Anzahl unterzeichnet haben. Ist die Vertretungsberechtigung nicht aus 
öffentlichen Registern (z. B. Handelsregister) ersichtlich, ist dem Teilnahmeantrag ein entsprechender Nachweis der Ver-
tretungsberechtigung (z. B. Vollmacht) beizufügen. 


